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IV. AUS- UND 
FORTBILDUNG

21. 
Steuerberaterexamen 2024  
- Angebote der Kammer zur Vorbereitung

Eine/r Ihrer Mitarbeiter/innen möchte das Steuerbera-
terexamen 2024 absolvieren. Doch wie bereitet man 
sich darauf am besten vor? Und vor allem: ab wann?

Bei den meisten Prüflingen liegt die Vorbereitungszeit 
auf die schriftliche Steuerberaterprüfung zwischen  
15 Monaten und 18 Monaten. Zur Vorbereitung gibt es 
die unterschiedlichsten Kurse von diversen Anbietern.

Auch die Kammer bietet verschiedene Lehrgänge zur 
Vorbereitung auf das schriftliche Steuerberaterexa-
men an. Die Lehrgänge sind auf die unterschiedlichen 
Anforderungen der Prüflinge (Vorkenntnisse, Lerntyp) 
zugeschnitten.

Berufsbegleitender Hybrid-Lehrgang  
vom 8. September 2023 bis 14. Dezember 2024

-  umfassende Vorbereitung auf 
die schriftliche und mündliche 
Prüfung

-  tageweise entscheidbar: Präsenz 
in Stuttgart oder Online via Live-
Stream

-  ca. 25 Klausuren sowie intensive 
Klausurenphase mit Korrektur 
und Besprechung

Online-Intensivlehrgang  
vom 5. Februar 2024 bis 7. August 2024

-  intensive Vorbereitung auf die 
schriftliche Prüfung

-  Kombination aus Online-Abend-
unterricht und Hybrid-Vollzeit-
phase

-  sinnvolle Verzahnung von Selbst-
lern-/Klausurenphasen mit Unter-
richtseinheiten

-  intensive Klausurenphase mit Korrektur  
und Besprechung

Ergänzend dazu bietet die Kammer den Klausuren-
Intensivkurs an, der u. a. mit Prüfungssimulationen 
auf das schriftliche Examen vorbereitet, sowie die 
Crash-Kompakttage, die zur finalen Vorbereitung 
prüfungsrelevantes Wissen wiederholen und festigen.

Mehr Informationen erhalten Sie im Internet unter 
https://stbk-stuttgart.de/stb oder über die Ansprech-
partnerin Frau Blessing (Telefon: [0711] 61948-213).

22. 
Arbeitskreise:  
50 % Ermäßigung auf alle Neuanmeldungen

Zur regelmäßigen Fortbildung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bietet die Kammer in den Regionen sowie 

online Arbeitskreise an, die i. d. R. einmal monatlich 
stattfinden. In den Arbeitskreisen werden aktuelle 
Themen, die für die Arbeit in der Steuerberatungs-
kanzlei von Bedeutung sind, aufgegriffen und anhand 
praxisnaher Fallbeispiele erläutert.

Melden Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
einem der Arbeitskreise an, damit diese über aktuelle 
Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltungsan-
weisungen informiert werden. Bei einer Neuanmeldung 
erhalten Sie 50 % Ermäßigung auf den Arbeitskreis im 
Jahr 2023. Die Aktion gilt bis zum 1. Juli 2023. Weitere 
Details sind im Internet (https://stbk-stuttgart.de; Mit-
gliederbereich/Aus- Fortbildung/Arbeitsgemeinschaften) 
abrufbar.

23. 
Ausbildung Reloaded:  
Neuordnung der Steuerfachangestellten- 
ausbildung abgeschlossen!

Endlich ist es offiziell: Die Neuordnung der Steuerfa-
changestelltenausbildung wurde am 22. August 2022 
im Bundesgesetzblatt verkündet. Damit ist das Neu-
ordnungsverfahren offiziell erfolgreich abgeschlossen 
und der Weg frei für eine zeitgemäße Ausbildung im 
steuerberatenden Beruf. Die neue Rechtsgrundlage, 
die „Verordnung über die Berufsausbildung zum Steu-
erfachangestellten und zur Steuerfachangestellten“ 
(kurz: Ausbildungsordnung) vom 3. August 2022 tritt 
am 1. August 2023 in Kraft.

Warum eine Neuordnung?

Die aktuelle Ausbildungsordnung stammt noch aus dem 
Jahr 1996. Seitdem hat sich die Welt und insbesondere 
der Berufsstand, gerade wegen der fortschreitenden 
Digitalisierung und Globalisierung, wesentlich verän-
dert. Sowohl in den Steuerberatungskanzleien als auch 
in der Finanzverwaltung haben in den letzten Jahren 
zunehmend elektronische Verfahren Einzug gehalten. 
Auch die Kommunikation mit den Mandantinnen und 
Mandanten hat sich in entsprechender Weise fortent-
wickelt. Diese Veränderungen wirken sich auch auf die 
Tätigkeit der Steuerfachangestellten aus und haben 
eine Neuordnung notwendig gemacht.

Was war das Ziel?

Als Grundlage für die Neuordnung der Ausbildung 
diente das Ergebnis einer Einzelevaluierung zur Aus-
bildung der Steuerfachangestellten, die von der Bun-
dessteuerberaterkammer (BStBK) initiiert wurde. Die 
Untersuchung erfolgte dabei über das Bundesinstitut 
für Berufsbildung (BiBB). Der Abschlussbericht hat 
deutlich gemacht, dass sich zwar die Geschäftsfelder in 
Steuerberatungskanzleien nicht grundlegend geändert 
haben, jedoch viele Prozesse zwischenzeitlich digitali-
siert worden sind. Dies bringt neue Anforderungen an 
Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten mit sich. Eine 
weitere Erkenntnis der Auswertung war, dass auch das 
Thema der Mandantenbetreuung immer wichtiger wird, 
weswegen zukünftig auch ein zusätzlicher Bedarf an 
Kommunikationsstrategien und Präsentationstechniken 
vorhanden ist. 

Ziel der Neuordnung war es daher vor allem, den digi-
talen und modernen Kanzleialltag auch in der Ausbil-

https://stbk-stuttgart.de/stb
https://stbk-stuttgart.de/arbeitsgemeinschaften/
https://stbk-stuttgart.de/lehrgaenge_seminare/lehrgaengekurse-stb/stbl/
https://stbk-stuttgart.de/lehrgaenge_seminare/lehrgaengekurse-stb/intensivlehrgang/
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dung widerzuspiegeln und so den Berufsnachwuchs in 
den eigenen Reihen zu sichern. Der Ausbildungsberuf 
Steuerfachangestellte/r soll für potenzielle Berufs-
einsteiger/innen, zumal in Zeiten eines wachsenden 
Bewerbermarktes (Auszubildende und Arbeitnehmer/
innen können sich heute ihre Arbeitgeber aussuchen) 
und des massiven Fachkräftemangels noch attraktiver 
gemacht werden, was in Zeiten der beruflichen Dauer-
belastung in den Kanzleien für den ordnungsgemäßen 
und effektiven Kanzleibetrieb dringend notwendig ist.

Vertreter/innen aus dem Kreis der Arbeitgeber und 
-nehmer, aus Bund und Ländern haben sich deshalb 
unter der Führung des Hauptausschusses des Bundes-
instituts für Berufsbildung (BiBB) seit 2020 kontinuierlich 
getroffen, um die Steuerfachangestelltenausbildung auf 
dieser Basis an die veränderten Rahmenbedingungen 
anzupassen. Die BStBK hat dann gemeinsam mit den 
Steuerberaterkammern an der Novellierung der Ausbil-
dungsordnung gearbeitet. Dazu stimmte sie sich u. a. 
zusammen mit dem Deutschen Steuerberaterverband 
(DStV e.V.), den Gewerkschaftsvertretern sowie den 
beteiligten Bundesministerien über die wesentlichen 
Eckpunkte der Ausbildung ab.

Wie sieht die neu geordnete  
Steuerfachangestelltenausbildung nun aus? 

Kernelemente wie die Berufsbezeichnung „Steuer- 
fachangestellte/r“, aber auch die Ausbildungsdauer mit 
in der Regel drei Jahren sind unverändert geblieben. 
Auch die bisherige Aufteilung in eine schriftliche Zwi-
schenprüfung und eine Abschlussprüfung, bestehend 
aus drei schriftlichen und einer mündlichen Prüfung, 
ist erhalten geblieben.

Veränderungen hat es vor allem bei den Inhalten der 
Ausbildung gegeben. Die in der neuen Ausbildungsord-
nung aufgeführten Berufsbildpositionen orientieren 
sich im Vergleich zu den Regelungen in der aktuell 
geltenden Ausbildungsordnung deutlich stärker an den 
typischen beruflichen Handlungsfeldern des Berufs-
standes; sie sollen zu einer umfassenden beruflichen 
Handlungskompetenz führen, also fundiertes Fach-
wissen, kommunikative Fähigkeiten, vernetztes und 
analytisches Denken sowie Eigeninitiative, Empathie 
und Teamfähigkeit vermitteln.

Bei den Berufsbildpositionen ist zwischen den inte - 
grativ zu vermittelnden sowie den berufsprofilgebenden 
Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten zu unter-
scheiden. Berufsprofilgebende Berufsbildpositionen 
sind Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die 
gezielt in bestimmten Ausbildungsabschnitten vermit-
telt werden sollen, während integrativ zu vermittelnde 
Berufsbildpositionen diejenigen Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten sind, die während der gesamten Aus-
bildungszeit vermittelt werden sollen.

Der in der Anlage zur neuen Ausbildungsordnung beige-
fügte Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung, 
welcher die zeitlichen Richtwerte in Wochen während 
Ausbildung vorsieht, beschreibt den Gegenstand der 
Berufsausbildung; dabei sind durch die Ausbildungs-
kanzlei mindestens die in diesem Ausbildungsrahmen-
plan genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkei-
ten zu vermitteln. 

Die in diesem Rahmenplan aufgeführten integrativen 
Berufsbildpositionen umfassen die folgenden Elemente: 

Die Organisation des Ausbildungsbetriebes, 
Berufsbildung und Arbeits- und Tarifrecht sowie 
die Bereiche Arbeitssicherheit und -gesundheit, 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit und digitalisierte 
Arbeitswelt sind Standard-Berufsbildpositionen, die in 
allen ab dem 1. August 2023 in Kraft tretenden moder-
nisierten und neu entwickelten, anerkannten Ausbil-
dungsberufen als Mindestanforderungen verbindlich 
zu vermitteln sind. 

Um die Besonderheiten der Ausbildung zur/zum Steuer-
fachangestellten und unseres Berufsstands abzubilden, 
wurden diese um die weiteren Berufsbildpositionen 
Umsetzung digitaler Geschäftsprozesse sowie 
Verschwiegenheitspflichten und berufsrechtli-
che Vorgaben erkennen und einhalten ergänzt. 
Insgesamt sollen diese in der Ausbildung so vermit-
telt werden, dass sie auf den Betrieb einer konkreten 
Kanzlei gewinnbringend angewandt werden können. 
Der integrative Faktor soll dabei sicherstellen, dass 
diese Ausbildungsinhalte während der gesamten Aus-
bildungszeit neben den speziellen berufstypischen 
Inhalten kontinuierlich vermittelt werden. 

Daneben wurden folgende profilgebenden Berufs-
bildpositionen in die neue Ausbildungsordnung auf-
genommen:

-  Arbeitsprozesse organisieren umfasst u. a., Aufga-
ben im eigenen Arbeitsbereich selbstverantwortlich 
und ergebnisorientiert zu planen, zu steuern und 
durchzuführen. Erlernt werden soll auch die Bear-
beitung des Posteingangs und -ausgangs sowie die 
Bearbeitung und die Dokumentation von Vorgängen 
unter Nutzung des betrieblichen Dokumentenmanage-
mentsystems. Auch die Fähigkeiten und Kenntnisse, 
Präsentationstechniken, insbesondere durch den 
Einsatz digitaler Medien, mandantenorientiert einzu-
setzen, sollen in diesem Bereich vermittelt werden. 

-  Buchführungen und Aufzeichnungen erstellen und 
auswerten umfasst z. B. die Buchführungspflichten 
nach Handels- und Steuerrecht sowie die Einhaltung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Aus-
zubildende sollen in die Lage versetzt werden, unter 
Beachtung von Kontenrahmen und Steuertaxonomien 
Konten zu eröffnen, Geschäftsvorfälle wirtschaftlich 
und rechtlich zu beurteilen und zu buchen sowie 
Konten abzustimmen und abzuschließen. Die Über-
nahme digitaler Belege soll auch geprüft, Schnittstel-
len genutzt und Belege digital verarbeitet werden.

-  In der Berufsbildposition „Entgeltabrechnungen 
durchführen“ sollen die Auszubildenden u. a. das 
Beschaffen, Prüfen und Pflegen der Daten für die 
Erstellung von Entgeltabrechnungen sowie der Ein-
haltung steuer- und sozialversicherungsrechtlicher 
Vorschriften bei der Entgeltabrechnung erlernen. Ent-
geltabrechnungen sollen sodann erstellt und geprüft 
und in die Buchführung übertragen und verarbei-
tet werden. Nachweise, Anträge und Meldungen im 
Zusammenhang mit der Entgeltabrechnung sollen 
digital erstellt und übermittelt werden. Auszubildenden 
soll auch ermöglicht werden, an der mandatsbezoge-
nen Beratung in diesem Bereich mitzuwirken. 

-  Die Berufsbildposition „Jahresabschlüsse vor-
bereiten und erstellen sowie Einnahmenüber-
schussrechnungen erstellen“ umfasst z. B. das 
Erlernen der Kenntnisse, wie rechtliche Vorschriften, 
insbesondere handels- und steuerrechtliche Vorschrif-
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ten, eingehalten, Eröffnungsbilanzen erstellt und die 
Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für 
den Jahresabschluss aus der Buchführung entwickelt 
werden. Dabei sind die Auswirkungen unterschiedli-
cher Wertansätze in der Handels- und Steuerbilanz 
bei der Erstellung der Jahresabschlüsse ebenso zu 
berücksichtigen wie Unterschiede und Auswirkun-
gen der Gesellschaftsformen bei der Erstellung von 
Jahresabschlüssen. Jahresabschlüsse sollen sodann 
erstellt und digital übermittelt werden.

-  In der Berufsbildposition „Die Beratung von Man-
danten in betriebswirtschaftlichen Angelegen-
heiten vorbereiten und unterstützen“ sollen Aus-
zubildenden die Fähigkeiten vermittelt werden, z. B. 
betriebliche Kennzahlen zu ermitteln, im Rahmen 
innerer und äußerer Betriebsvergleiche auszuwerten 
und Mandanten entsprechend Auskunft zu geben; 
Auszubildende sollen auch lernen, Vermögens- und 
Kapitalstrukturen zu ermitteln und Mandanten zu 
informieren sowie diesen verschiedene Möglichkeiten 
der Finanzierung zu erläutern.

-  Die Prüfung von Verwaltungsakten und die Vor-
bereitung dagegen gerichteter Rechtsbehelfe 
umfasst inhaltlich z. B. die Einhaltung steuer- und 
verfahrensrechtlicher Vorschriften und die Berechnung 
und Beachtung von Einspruchsfrist und Festsetzungs-
verjährung, aber auch die Information von Mandanten 
über Vorschriften der Entstehung und der Festsetzung 
der Steuer sowie deren Fälligkeit. Auszubildende 
sollen in die Lage versetzt werden, Verwaltungsakte 
zu prüfen und Einsprüche und Anträge bezüglich der 
Aufhebung oder Änderung von Steuerbescheiden 
sowie Anträge auf Aussetzung der Vollziehung, Stun-
dung und Erlass zu entwerfen. 

-  In der Berufsbildposition „Steuererklärungen erstel-
len sowie steuerliche Anträge vorbereiten und 
übermitteln“ sollen Auszubildenden u. a. die Kennt-
nisse vermittelt werden, um steuerrechtliche Vorschrif-
ten einzuhalten, steuerrechtliche Sachverhalte und 
Bemessungsgrundlagen zu ermitteln, digitale Daten 
bei Finanzbehörden abzurufen und zu überprüfen, 
Einkommensteuererklärungen zu erstellen und dabei 
das zu versteuernde Einkommen zu ermitteln. Sie 
sollen außerdem lernen, Erklärungen zur gesonderten 
Feststellung von Besteuerungsgrundlagen, Umsatz-
steuererklärungen, Gewerbesteuererklärungen und 
Körperschaftsteuererklärungen zu erstellen und digital 
an das Finanzamt zu übermitteln. 

-  Mit internen und externen Ansprechpartnern kom-
munizieren und kooperieren umfasst das Erlernen 
situations- und adressatengerechter Kommunikation, 
der betrieblichen Kommunikationsregeln, aber auch 
von Informationsbeschaffung und Teamarbeit.

Die vollständige Ausbildungsordnung inklusive 
Ausbildungsrahmenplan und der Rahmenlehr-
plan für den Unterricht an den Berufsschulen sind 
im Internet (https://stbk-stuttgart.de; Berufswege/
Steuerfachangestellte(r)/Neuordnungsverfahren) abruf-
bar. 

Abschließend kann gesagt werden, dass es durch die 
Neuordnung gelungen ist, die digitalen Arbeitspro-
zesse in steuer- und betriebswirtschaftlichen Kanzlei-
geschäftsfeldern stärker in die Ausbildung zu integrieren 
und die Auszubildenden mit neuen Kommunikations-
strategien in der Zukunft noch besser auf den Kanzlei-
alltag vorzubereiten. Bereits jetzt bietet die Ausbildung 

zur/zum Steuerfachangestellten viele Vorzüge - der 
Beruf ist abwechslungsreich, zukunftssicher und bietet 
zahlreiche Aufstiegsperspektiven. Nicht umsonst gehört 
die Ausbildung zur/zum Steuerfachangestellten immer 
noch mit zu den am stärksten nachgefragten Ausbil-
dungen in Deutschland. Im Jahr 2021 konnten mehr 
als 6.600 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen 
werden. Durch die Neuordnung der Ausbildung wird 
der Beruf in Zukunft nun noch digitaler und stellt die 
Weichen dafür, dass unsere Branche für junge Men-
schen weiterhin ein attraktives Berufsumfeld bleibt. 
Die neue Ausbildungsordnung legt zusammen mit dem 
neuen Rahmenlehrplan für den Berufsschulunterricht 
die Grundlagen der Ausbildung fest. Sie müssen nun in 
den Ausbildungskanzleien und Berufsschulen weiterhin 
engagiert umgesetzt und vermittelt werden.

24. 
AzubiCardBW

Mit Beginn des Ausbildungsjahres 2021 startete auch 
die neue „AzubiCard Baden-Württemberg“. Die Steu-
erberaterkammer Stuttgart unterstützt dieses Projekt 
und ist bei der AzubiCardBW von Beginn an mit dabei. 

Im Spätherbst 2021 haben zum Start der AzubiCardBW 
alle Auszubildenden (erstes, zweites und drittes Aus-
bildungsjahr) zum/zur Steuerfachangestellten in unse-
rem Kammerbereich die AzubiCardBW erhalten. An die 
Auszubildenden, die im Jahr 2022 ihre Ausbildung 
begonnen haben, wurde die AzubiCardBW in der ers-
ten Kalenderwoche 2023 versandt.

Die AzubiCardBW öffnet Auszubildenden die Tür zu 
vielen Vergünstigungen und Angeboten von Betrieben 
und Einrichtungen. Auszubildende können mit der 
AzubiCardBW nun genauso unkompliziert ihren Status 
nachweisen wie Studierende mit ihrem Studierenden-
ausweis und Rabatte und Angebote bei Unternehmen 
und Einrichtungen nutzen. So gibt es etwa vergünstigte 
Eintritte in Kinos, Freizeiteinrichtungen sowie Theater 
und Museen oder spezielle Angebote bei Einzelhänd-
lern, Banken und Versicherungen sowie in der Gastro-
nomie. Laufend werden neue Angebote hinzukommen.

Die kostenlose AzubiCardBW ist mit einem Schüleraus-
weis oder einem Studierendenausweis zu vergleichen, 
mit der Auszubildende in Baden-Württemberg aber 
auch deutschlandweit in den Genuss von Vergünsti-
gungen kommen - etwa in Restaurants, Schwimmbä-
dern, Kinos oder beim Shoppen. Eine Übersicht der 
deutschlandweiten Angebote ist im Internet unter 
https://azubicard.de abrufbar.

Baden-Württemberg

ERIKA MUSTERMANN

*01.01.2000

Gültig bis:

Ident.-Nr.:

31.07.2022

123456

Nur gültig zusammen mit einem amtlichen Lichtbildausweis. 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf den Erhalt von Leistungen.

https://stbk-stuttgart.de/berufe/steuerfachangestellter/neuordnungsverfahren/
https://azubicard.de
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